
1 (Stand: 1.1.2022) 

94 Möbel; medizinisch-chirurgisches Mobiliar; Bettzeug und derglei-
chen; Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweit weder ge-
nannt noch inbegriffen; Reklameleuchten, Leuchtschilder und 
ähnliche Waren; vorgefertigte Gebäude 

Anmerkungen 
1. Zu diesem Kapitel gehören nicht: 

a) Luftmatratzen, Luftkopfkissen und andere Luftkissen sowie Matratzen, Kopfkissen und andere 
Kissen für Wasserfüllung, der Kapitel 39, 40 oder 63; 

b) auf dem Boden stehende Spiegel, z.B. schwenkbare Ankleidespiegel (Nr. 7009); 
c) Waren des Kapitels 71; 
d) Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit im Sinne der Anmerkung 2 zu Abschnitt XV, aus 

unedlen Metallen (Abschnitt XV), ähnliche Waren aus Kunststoffen (Kapitel 39) und Panzer-
schränke der Nr. 8303; 

e) Möbel, auch ohne Ausrüstung gestellt, die spezifische Teile von Kälteerzeugungsapparaten der 
Nr. 8418 sind; Möbel, die zum Einbau von Nähmaschinen im Sinne der Nr. 8452 besonders her-
gerichtet sind; 

f) Lichtquellen und Beleuchtungskörper und deren Teile des Kapitels 85; 
g) Möbel, die spezifische Teile von Apparaten der Nrn. 8518 (Nr. 8518), 8519 oder 8521 (Nr. 8522) 

oder der Nrn. 8525 bis 8528 (Nr. 8529) sind; 
h) Waren der Nr. 8714; 
i) Zahnarztstühle mit eingebauten zahnmedizinischen Behandlungsapparaten der Nr. 9018, und 

Speibecken für Zahnarztpraxen (Nr. 9018); 
k) Waren des Kapitels 91 (z.B. Gehäuse für Uhren oder Apparate der Uhrenindustrie); 
l) Möbel, Leuchten und Beleuchtungskörper mit Spielzeugcharakter (Nr. 9503), Billardtische aller 

Art und Möbel für Spiele der Nr. 9504, sowie Tische für Zauberkunststücke und Gegenstände zu 
Zierzwecken (ausgenommen elektrische Girlanden) wie Lampions, Papierlaternen usw. (Nr. 
9505); 

m) Ein-, Zwei-, Dreibeinstative und ähnliche Waren der Nr. 9620. 

2. Die in den Nrn. 9401 bis 9403 erfassten Waren (ausgenommen Teile) müssen dazu hergerichtet 
sein, auf den Boden gestellt zu werden. 

Es bleiben jedoch in diesen Nummern, selbst wenn sie aufgehängt, an der Wand befestigt oder auf-
einandergestellt werden: 
a) Schränke, Bücherschränke, Wandgestelle und Möbel aus zusammengehörenden Einzelstücken; 
b) Sitze und Bettgestelle. 

3. A) Nicht als Teile von Waren der Nrn. 9401 bis 9403 gelten getrennt gestellte Platten aus Glas (ein-
schliesslich Spiegel), Marmor, Stein oder aus jedem anderen in den Kapitel 68 oder 69 genannten 
Stoff, auch auf bestimmte Formen zugeschnitten, aber nicht mit anderen Teilen verbunden. 

B) Getrennt gestellte Waren der Nr. 9404 gehören zu dieser Nummer, auch wenn sie zugleich Mö-
belteile der Nrn. 9401 bis 9403 sind. 

4. Im Sinne der Nr. 9406 gelten als «vorgefertigte Gebäude» sowohl im Werk fertig gestellte Gebäude 
als auch Gebäude in Form von Elementen, die gleichzeitig gestellt und auf dem Platze zusammen-
gesetzt werden, wie Wohn- und Baustellenräume, Büros, Schulen, Lagerhallen, Hangars, Garagen 
oder ähnliche Gebäude. 

Als vorgefertigte Gebäude gelten «modulare Baueinheiten» aus Stahl, die in der Regel die Grösse 
und die Form eines Standard-Versandcontainers haben, aber weitgehend oder vollständig vorgerüs-
tet sind. Diese modularen Bauelemente sind im Allgemeinen so konzipiert, dass sie zu permanenten 
Gebäuden zusammengefügt werden können. 


